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1. Geltung 

1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen 

ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese 

sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Lieferanten über die 

von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten 

auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an uns, 

selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden sollten. 

1.2 Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen 

abweichende Bedingungen der Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei 

denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 

entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichende 

Bedingungen des Lieferanten die Lieferung vorbehaltlos annehmen.  

1.3 Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 

Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, wenn der Vertrag zum Betrieb des 

Unternehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne 

von § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Bestellungen und Aufträge 

2.1 Bei der Beschaffung von Energiedienstleistungen, Produkten und 

Einrichtungen, die eine Auswirkung auf den wesentlichen Energieeinsatz in 

unserem Hause haben, wird die Beschaffungsentscheidung teilweise von 

den energetischen Leistungen abhängig gemacht. 

2.2 Aus der Auftragsbestätigung des Lieferanten müssen Menge, Preis, Rabatt, 

verbindlicher Liefertermin sowie sämtliche Nummern und Zeichen unserer 

Bestellung hervorgehen. 

2.3 Angebote, Entwürfe, Proben und Muster des Lieferanten sind für uns 

kostenfrei und begründen für uns keine Verbindlichkeiten. Vergütungen 

oder Entschädigungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, 

Projekten usw. werden mangels anderweitiger Vereinbarung nicht 

gewährt. 

2.4 Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der 

Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 

mindestens [2] Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu 

ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit 

diese im Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten 

ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, wobei in 

diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz mindestens [1] 

Woche beträgt. Wir werden dem Lieferanten die jeweils durch die 

Änderung entstehenden, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten 

erstatten. Habe solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich 

nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit 

zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der 

ursprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird 

uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartende Mehrkosten 

oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens 

jedoch innerhalb von [5] Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung 

gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen. 

2.5 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 

Angebotsunterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 

uneingeschränkt vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind 

ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden; 

nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert und kostenfrei 

zurückzugeben.  

3. Preise / Zahlungsbedingungen / Rechnungsangaben 

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Dies gilt auch für 

Rahmenaufträge über die gesamte Dauer der Vereinbarung.  

3.2 Sämtliche Preise verstehen sich „DDP“ an die von uns angegebene 

Lieferadresse, einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer und Verpackung, 

wobei wir das Recht haben, die Art der Verpackung, das Transportmittel, 

den Transportweg sowie die Transportversicherung zu bestimmen. Soweit 

nach den getroffenen Vereinbarungen der Preis die Verpackung nicht 

einschließt und die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung 

gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum 

nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat 

der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

3.3 Bei Annahme verfrühter Lieferungen richtet sich die Fälligkeit nach dem 

vereinbarten Liefertermin. Trifft die berechnete Ware zu einem späteren 

Zeitpunkt ein, als die Rechnung, so gilt das Waren-eingangsdatum als 

Rechnungsdatum. 

3.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware oder 

sonstigen Leistung und Rechnungserhalt die Vergütung bzw. den Kaufpreis 

innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. 

3.5 In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind 

unsere Bestellnummer, die Artikelnummer, Liefermenge und 

Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben 

fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs 

die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die gem. § 3.4 

genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung. 

3.6 Soweit eine umsatzsteuerfreie Lieferung oder Leistung in Betracht kommt, 

ist der Lieferant verpflichtet, die erforderlichen Nachweise zu erbringen 

bzw. an deren Erbringung mitzuwirken. Für Lieferungen innerhalb der 

Europäischen Union hat der Lieferant seine Ust-Ident-Nummer mitzuteilen, 

seine Unternehmereigenschaft nachzuweisen sowie an den buch- und 

belegmäßigen Ausführungen und Nachweisen mitzuwirken.  

3.7 Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis 

zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. Geleistete Zahlungen 

bedeuten andererseits keine Anerkennung der Lieferung als 

vertragsgemäß. 

3.8 Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung – die nicht unbillig 

verweigert werden darf – nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns 

abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. 

4. Lieferzeit / Lieferverzug / Gefahrübergang 

4.1 Die von uns genannten Lieferzeiten sind bindend. Maßgebend für die 

Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware 

bei der von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle. 

4.2 Erkennt der Lieferant, dass eine vereinbarte Lieferzeit aus irgendwelchen 

Gründen nicht eingehalten werden kann, so hat er uns dies unverzüglich 

unter Angabe der Gründe und der Dauer der Verzögerung schriftlich 

mitzuteilen.  

4.3 Im Falle des Lieferverzuges stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen 

Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf 

Schadenersatz statt der Leistung nach fruchtlosem Ablauf einer 

angemessenen Nachfrist. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen 

nach vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber dem Lieferanten für 

jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 

0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswertes zu verlangen. Die 

Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden 

anzurechnen.  

4.4 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige unabwendbare und nicht 

vorhersehbare Ereignisse befreien den Lieferanten nur für die Dauer der 

Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Wir sind 

von der Verpflichtung zur Abnahme der gestellten Lieferung/Leistung ganz 

oder teilweise befreit und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 

wenn die Lieferung/Leistung wegen der durch solche Umstände 

verursachten Verzögerung bei uns – unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher Gesichtspunkte – nicht mehr verwertbar ist.  

4.5 Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns 

über, wenn uns die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben 

wird. 

5. Eigentumssicherung 

5.1 An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten 

zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, 

Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum 

oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche 
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Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch bekannt geben, selbst 

oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf 

unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben.  

5.2 Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur 

Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den 

Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum 

oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als 

unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen 

Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu 

benutzen. Die Kosten der Unterhaltung und der Reparatur dieser 

Gegenstände tragen die Vertragspartner – mangels anderweitiger 

Vereinbarung – je zur Hälfte, soweit nicht diese Kosten durch schuldhaftes 

Verhalten des Lieferanten verursacht wurden. 

5.3 Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere 

Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der 

Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder 

verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.  

5.4 Von uns beigestellte Stoffe oder Teile bleiben unser Eigentum. Sie dürfen 

nur im Rahmen unserer Bestellung verwendet werden. 

6. Sach- und Rechtsmängel 

6.1 Sämtliche von dem Lieferanten gelieferten Gegenstände und alle von ihm 

erbrachten Leistungen müssen – vorbehaltlich abweichender Vereinbarung 

- stets dem neuesten Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen 

Bestimmung und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, 

Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entsprechen.  

6.2 Die Lieferannahme erfolgt immer unter dem Vorbehalt einer Mengen- und 

Qualitätskontrolle. Eine Mängelrüge ist rechtzeitig erfolgt, sofern sie bei 

erkennbaren Mängeln innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nach 

Ablieferung, oder wenn der Mangel bei ordnungsgemäßer Untersuchung 

nicht erkennbar war, innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nach 

Entdeckung bei dem Lieferanten eingeht.  

6.3 Im Falle eines Mangels stehen uns die gesetzlichen Rechte ungekürzt zu, 

wobei Ort der Gewährleistung die angegebene Verwendungsstelle ist; wir 

sind berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mängelbeseitigungen 

oder Ersatzlieferungen zu verlangen. Als fehlgeschlagen gilt die 

Nacherfüllung, wenn ein Versuch der Mangelbeseitigung oder 

Ersatzlieferung nicht zur mangelfreien Lieferung des Lieferanten führt. Der 

Lieferant ist verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung oder 

Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Darüber hinaus 

sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen 

Erfüllung zurückzubehalten.  

6.4 Unser Anspruch auf Erfüllung besteht bis zur schriftlichen oder 

gerichtlichen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen statt der 

Leistung fort. Falls wir wegen Vorliegen eines Mangels vom Vertrag 

zurücktreten, hat der Lieferant uns auch die Vertragskosten zu ersetzen.  

6.5 Ist der Lieferant mit der Ersatzlieferung oder Mangelbeseitigung in Verzug, 

sind wir berechtigt, die Ersatzbeschaffung oder Mangelbeseitigung auf 

Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen 

zu lassen. Dasselbe gilt, wenn Eile geboten und der Lieferant nicht 

rechtzeitig erreichbar oder nicht in der Lage ist, die Mangelbeseitigung 

oder Ersatzbeschaffung rechtzeitig vorzunehmen. Der Lieferant ist hierüber 

unverzüglich zu unterrichten.  

6.6 Unsere Ansprüche wegen Mängeln verjähren nach den gesetzlichen 

Vorschriften, jedoch frühestens 2 Monate, nachdem wir etwaige 

Mängelansprüche unseres Kunden wegen des gleichen Mangels der Sache 

erfüllt haben. Diese Ablaufhemmung endet spätestens 5 Jahre nach 

Ablieferung der Sache an uns. Für ausgewechselte Teile beginnt die 

Verjährungsfrist neu zu laufen. Prüft der Lieferant das Vorhandensein eines 

Mangels oder die Beseitigung, so ist die Verjährung solange gehemmt, bis 

der Lieferant uns das Ergebnis der Prüfung mitteilt, uns gegenüber den 

Mangel für beseitigt erklärt oder die Fortsetzung der Mängelbeseitigung 

verweigert. Eine Prüfung liegt insbesondere auch dann vor, wenn der 

Lieferant die Untersuchung einleitet oder die Lieferung zur Untersuchung 

an einen Dritten weiterleitet. 

7. Produkthaftung / Haftpflichtversicherungsschutz 

7.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er 

verpflichtet, uns insoweit von Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes 

Anfordern freizustellen, wenn die Ursache in seinem Herrschafts- und/oder 

Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten 

gelieferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten 

durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion 

verbundenen Kosten. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden 

Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten, soweit möglich und 

zumutbar, unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.  

7.2 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Betriebs- und 

Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 

EUR [5] Mio. pro Personen-/Sachschaden - pauschal – zu unterhalten; 

stehen uns weitere Schadenersatzansprüche zu, bleiben diese unberührt. 

Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der 

Haftpflichtpolice zusenden. 

8. Konstruktionsschutz / Schutzrechte 

8.1 Der Lieferant haftet dafür, dass im Zusammenhang mit seinen Lieferungen 

keine Rechte Dritter verletzt werden, wobei dem Lieferanten bekannt ist, 

dass wir unsere Produkte weltweit vertreiben. 

8.2 Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen auf erstes 

Anfordern freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der in § 8.1 genannten 

Verletzung von Rechten Dritter erheben, und uns alle notwendigen 

Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 

erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des 

Lieferanten. 

9. Ersatzteile 

9.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten Produkte 

für einen Zeitraum von mindestens [5] Jahren nach der Lieferung 

vorzuhalten.  

9.2 Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an uns 

gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies unverzüglich nach der 

Entscheidung über die Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss – 

vorbehaltlich des § 9.1 – mindestens [6] Monate vor der Einstellung der 

Produktion liegen. 

10. Geheimhaltung 

10.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie 

sämtliche für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und 

Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen) für 

einen Zeitraum von [5] Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und 

nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach 

Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf 

Verlangen umgehend an uns zurückgeben. 

11. Allgemeine Bestimmungen 

11.1 Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne unsere vorherige Zustimmung den 

Auftrag an Dritte weiterzugeben oder Subunternehmer einzuschalten.  

11.2 Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung ist die von uns gewünschte 

Lieferadresse bzw. Versendungsstelle. Für alle übrigen Verpflichtungen 

beider Teile ist Erfüllungsort unser Geschäftssitz.  

11.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus Anlass und 

im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis, einschließlich von 

Wechsel- und Scheckprozessen, ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch 

berechtigt, den Lieferanten auch an seinem gesetzlichen Gerichtsstand zu 

verklagen.  

11.4 Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

Kollisionsrechts, des Übereinkommens über den internationalen 

Warenkauf (CISG) oder sonstigen Konventionen über das Recht des 

Warenkaufs. 


